
 

 

Befristeter Betreuungsvertrag (Notfallbetreuung) 

für die nachschulische Betreuung an der Grundschule Diekholzen 
 

zwischen dem Förderverein der Grundschule Diekholzen e.V. als Träger der Nachschulischen Betreuung und 
den/der/dem Personensorgeberechtigten* 
 
Frau ...................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................. 
(Name, Vorname, Anschrift, Telefon) 

 
Herrn ...................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................. 
(Name, Vorname, Anschrift, Telefon) 

 
über die Betreuung des Kindes 
 
.................................................................................................................................................................. 
(Name, Vorname, Geburtsdatum). 
 
 

 
 
 
Das Kind nimmt am  ............................... an der Betreuung in der Zeit von 13.00 bis 14.00 Uhr in der 
Grundschule Diekholzen teil und  
 
O geht nach Ende der Betreuung selbstständig nach Hause. 
 
O wird nach Ende der Betreuung abgeholt von 
 
 …………………………………………………... 
 
Der Betrag für die befristete bzw. einmalige Betreuung des Kindes beträgt 5,00 €. 
 
Die Betreuungsbedingungen sind den Eltern bzw. Sorgeberechtigten ausgehändigt worden und ihnen bekannt. 
Sie sind Bestandteil des Betreuungsvertrages. 
 
 
Diekholzen, den    .......................................................... 

          (Datum) 

 
 
 
 
.............................................................… ................................................................ 
(Unterschrift des Trägers,     (Unterschrift der Personensorgeberechtigten) 
vertreten durch die/den  1.Vorsitzende/n)   
 
 
 
______________________________ 
* nicht zutreffendes bitte streichen 

 
 



 

 
Bedingungen für die einmalige / befristete nachschulische Betreuung von Kindern der Grundschule 

Diekholzen in besonderen Fällen – „Notfallbetreuung“ (Betreuungsbedingungen) 

 

1. Betreuung von Schulkindern 

Der Förderverein der Grundschule Diekholzen e.V. ist Träger der Betreuung von Schulkindern in der 

Grundschule Diekholzen. Die Betreuung findet von Montag bis Freitag von 13.00 bis 14.00 Uhr an 

Unterrichtstagen statt. Eine Betreuung in den unterrichtsfreien Zeiten während der Schulzeit und in den Ferien 

findet nicht statt. (In diesem besonderen Fall findet die Betreuung nur an einem Tag in der Woche statt.) Die 

Betreuung erfolgt altersübergreifend und steht Kindern aller Schulklassen offen. Die Kinderbetreuung findet 

innerhalb der Räume und auf dem Gelände der Grundschule in Diekholzen statt. 

2. Aufnahme für die einmalige / befristete Betreuung in besonderen Fällen / Notfallbetreuung 

Es werden nur Kinder aus Schulklassen der Grundschule Diekholzen aufgenommen. 

Die Aufnahme erfolgt durch Abschluss eines schriftlichen Betreuungsvertrages zwischen dem Träger und den 

Eltern bzw. Sorgeberechtigten des Kindes. Diese Betreuungsbedingungen sind Bestandteil des 

Betreuungsvertrages. 

3. Beiträge 

Die Höhe des Beitrags für die einmalige / befristete Betreuung in besonderen Fällen beträgt 5,00 €. Der Beitrag 

ist in bar oder durch Überweisung auf das Konto des Fördervereins unter Angabe des Verwendungszweckes 

„Notfallbetreuung am  Datum und Name des Kindes“  zu entrichten: 

Bankverbindung: 
Sparkasse Hildesheim     IBAN: DE71 2595 0130 0052 9392 00          BIC: NOLADE 21 HIK 

 

4. Aufsicht 

Die Aufsichtspflicht des Personals erstreckt sich auf die gesamte Betreuungszeit in der Einrichtung, 

einschließlich Spaziergänge u. ä. Sie beginnt mit der Meldung des Kindes beim Personal und endet mit der 

Betreuungszeit bzw. dem Verlassen des Schulgebäudes oder mit dem Abholen durch einen Elternteil oder 

andere befugte Personen. 

Es ist schriftlich durch einen Elternteil im Voraus mitzuteilen, ob das Kind selbständig nach Ende der Betreuung 

nach Hause gehen kann oder abgeholt werden muss. Im Fall der Abholung sind berechtigte Personen 

anzugeben. 

5. Versicherungsschutz 

Die zu betreuenden Kinder sind über die GUV (Gemeinde-Unfall-Versicherung) versichert. Das gilt für die Zeit 

der Betreuung in der Einrichtung und für den direkten Heimweg. 

Der Unfallversicherungsschutz besteht nur für die Kinder, für die die Einrichtung die Aufsichtspflicht 

übernommen hat. Er beginnt mit der Meldung des Kindes beim Personal gemäss Ziffer 4. 

Der Träger der Betreuung haftet nicht für Verluste oder Sachschäden, es sei denn, ihm oder dem Personal kann 

vorsätzliches Verschulden nachgewiesen werden. 

6. Beendigung des Betreuungsvertrages 

Der Betreuungsvertrag für die einmalige / befristete Betreuung in besonderen Fällen endet mit der 

Betreuungszeit des Tages, für den der befristete Betreuungsvertrag abgeschlossen wurde.  

 
Förderverein der Grundschule Diekholzen e.V. 


